
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler, Bedrana Ribo MA, 

Kolleginnen und Kollegen 
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zum Gesetzentwurf im Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales 1824 der Beilagen 
über den Antrag 2717 / A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz 
geändert wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Z 3 wird in § 21 h Abs. 2 die Z 3 geändert und lautet: 
„3. das monatliche Netto-Jahresdurchschnittseinkommen des nahen Angehörigen oder der nahen 

Angehörigen im Kalenderjahr, welches der Antragstellung vorangeht, einen Betrag von 1.500 Euro 
pro Monat nicht übersteigt. Für die Ermittlung der Höhe dieses Einkommens ist der § 264 Abs. 5 
ASVG sinngemäß anzuwenden und vom Jahresbruttoeinkommen die einbehaltenen SV-Beiträge, 
Kammerumlage, Wohnbauförderung und die insgesamt einbehaltene Lohnsteuer oder die 
Einkommensteuer in Abzug zu bringen. Als monatliches Netto-Jahresdurchschnittseinkommen 
gilt ein Zwölftel des so ermittelten Betrages. Der Nachweis ist durch den letzten rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheid, durch Lohnzettel oder eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu 
erbringen." 

2. in Z 3 entfällt in§ 21 h der Absatz 3. 

3. In Z 3 erhalten in§ 21 h die Absätze 4 bis I 2 die Bezeichnung Absatz 3 bis 1 / . 

4. In Z 3 wird in § 21 h der neue Absatz 6 Z 2 fit. h geändert und lautet: 
„h. Netto-Jahresdurchschnittseinkommen und monatliche Nettoeinkommen ; Bruttoeinkommen 

und einbehaltene SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbauförderung sowie die insgesamt 
einbehaltene Lohnsteuer oder die Einkommensteuer," 

5. In Z 3 wird in§ 21 h der neue Absatz 9 geändert und lautet: 

„(9) Ein Wegfall der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 ist dem zuständigen Entscheidungsträger 
binnen 4 Wochen zu melden und führt zu einer Entziehung des Angehörigenbonus durch den zuständigen 
Entscheidungsträger. Wird nach der Gewährung in weiterer Folge die Einkommensgrenze gemäß Abs . 2 
Z 3 in einem vorangegangenen Kalenderjahr überschritten, ist der Angehörigenbonus, mit dem auf die 
Feststellung folgenden Monat zu entziehen." 

6. In Z 4 wird dem § 48g nach dem Abs. 7 folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Organisatorische und personelle Maßnahmen sowie Durchführungsmaßnahmen, die für die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2022 erforderlich 
sind, können von dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2022 folgenden Tag an 
gesetzt werden" 

7. In Z 5 wird der§ 48h samt Überschrift geändert und lautet: 

„Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes 

§ 48h. ( 1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben nach Maßgabe des Abs . 5 den 
Entscheidungsträgern nach § 21 h Abs. 4 auf Anfrage folgende Daten getrennt nach Dienstgebern zu 
übermitteln: 

1. die Bruttobezüge (§ 25 EStG 1988), die insgesamt für lohnsteuerpflichtige Einkommen 
einbehaltenen SV-Beiträge, die einbehaltene Kammerumlage, die einbehaltene 
Wohnbauförderung und die insgesamt einbehaltene Lohnsteuer des pflegenden nahen 
Angehörigen oder der pflegenden nahen Angehörigen im Kalenderjahr welches der Antragstellung 
auf den Angehörigenbonus vorangeht und für die folgenden Kalenderjahre, in denen Anspruch auf 
den Angehörigenbonus besteht. 

2. die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit und aus Gewerbebetrieb(§§ 21 , 
22 und 23 EStG 1988) sowie die Einkommensteuer des pflegenden nahen Angehörigen oder der 
pflegenden nahen Angehörigen für das letzte Kalenderjahr, für das ein Einkommensteuerbescheid 
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vorliegt und für die folgenden Kalenderjahre, in denen Anspruch auf den Angehörigenbonus 
besteht. 

(2) Die nach Abs. 1 übennittelten Daten dürfen nur zur Feststellung des Bestandes eines 
Angehörigenbonus nach § 21 h dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

(3) Die Abgabenbehörden des Bundes haben nach Maßgabe des Abs. 5 den Entscheidungsträgern nach 
§ 21 g Abs. 2 und § 21 h Abs. 4 auf Anfrage die letztgültigen Kontodaten des pflegenden Angehörigen, 
soweit diese vorliegen, zu übennitteln. 

(4) Die nach Abs. 3 übermittelten Daten dürfen nur zum Zweck der Abwicklung und Auszahlung des 
Angehörigenbonus nach § 21 g und § 21 h dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

(5) Das Verfahren der Übennittlung und der Zeitpunkt der erstmaligen Übennittlung sind vom 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz nach Maßgabe der technischen und organisatorischen Möglichkeiten durch 
Verordnung zu bestimmen. Die entsprechende Verordnung ist bis spätestens 31 . Dezember 2023 zu 
erlassen." 

8. In Z 6 wird in § 49 Abs. 34 der Ausdruck „§ 48g Abs. 7" durch den Ausdruck „§ 48g Abs. 7 und 8" 
ersetzt. 

Begründung 

Zu Z 1bis8: 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen sollen Anpassungen vorgenommen werden, durch die eine 
verwaltungsökonomische Vollziehung ennöglicht wird. 

Durch die Anpassung der Berechnungsregelungen hinsichtlich des Netto Jahresdurchschnittseinkommens 
soll nicht auf bestimmte Prozentsätze zurückgegriffen werden, da diese Methode zu großen Schwankungen 
führt und schwer nachvollziehbar ist. Durch die nunmehr vorgeschlagene Änderung soll ein Gleichklang 
zwischen unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigen sowie mit Pensionist: innen hinsichtlich des 
zu berücksichtigenden Einkommens hergestellt werden. 

Ausgangspunkt für die Berechnung soll die sinngemäße Anwendung des § 264 Abs. 5 ASVG bilden. Um 
das Netto Jahresdurchschnittseinkommen zu ermitteln, sollen von den Jahresbruttoeinkommen die 
einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbauförderung und die insgesamt einbehaltene 
Lohnsteuer oder die Einkommenssteuer in Abzug gebracht und davon ein Zwölftel ennittelt werden. Die 
Basis dafür soll der letzte rechtskräftige Einkommensteuerbescheid, Lohnzettel oder allenfalls eine 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung darstellen. 

Neben den datenschutzrechtlichen Anpassungen soll auch die Mitwirkungspflicht der Abgabebehörden des 
Bundes erweitert werden. Nunmehr sollen auch die insgesamt für lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
einbehaltene SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbauförderung sowie die insgesamt einbehaltene 
Lohnsteuer oder die Einkommensteuer an den zuständigen Entscheidungsträger übennittelt werden. 

Als „Bruttobezüge (§ 25 EStG 1988)" sind darunter die unter der Kennzahl 210 am Lohnzettel angeführten 
Beträge (Datenfeld „B2 I O" laut Organisationsbeschreibung „Datenaustausch mit Dienstgebern" des 
DVSV), als „die insgesamt für lohnsteuerpflichtige Einkommen einbehaltenen SV-Beiträge, die 
einbehaltene Kammerumlage und die einbehaltene Wohnbauförderung" und als „die insgesamt 
einbehaltene Lohnsteuer" die unter diesen Bezeichnungen am Lohnzettel angeführten Beträge (Datenfelder 
„BlEB" und „BIEL" laut O~nisa~onsbesch~eibung „Datenaustausch mit Dienstgebern" des DVSV) zu 
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